




















Eingegangen

| 8, Jan. Z02t

Gemeinde Römerswil
q,\ h a \lefl

Einschreiben
Gemeinderat Römerswil
Dorf 6
6027 Römerswil

Baldegg, 18. Januar 2021

Revision OrGplanung gemäss öffentlicher Auflage vom 19. August bis am 17. Sep-
tember 2020 - Einsprache

Sehr geehrte Damen und Herren

ln obgenannter Angelegenheit beziehe ich mich auf lhr Protokoll zur Einsprachever-
handlung vom 2. Dezember 2020 sowie den darin erwähnten Beschluss des Gemein-
derats vom 15. Dezember 2020 und teile lhnen hiermit fristgerecht mit, dass ich an
meiner Einsprache vom 16. September 2020 vollumfänqlich festhalte.

Zu Erqänzunq meiner Einsprachebegründung füge ich Folgendes an:

1. Obschon die Besprechung vom 2. Dezember 2020 als solche bezeichnet wurde,
handelte es sich dabei meiner Ansicht nach nicht um eine Einspracheverhand-
/ung. Vielmehr hatte ich den Eindruck, als habe die Gemeinde den Einsprechen-
den an diesem Termin nur ihren bereits gefassten Beschluss kommunizieren wol-
len. Wohl deshalb wurde im Anschluss daran nur die Gewässenaumbreite des
Neu h usbachs (G EW-l D : 7 42026) ü berprüft (v gl. Erg e b n i s, we ite re s V o rge h e n).

2. Gemäss dem öffentlich aufgelegten Raumplanungsbericht vom 19. Mai 2020\a-
gen auf kantonaler Seite als Basis für den Teilzonenplan Gewässerraum Rö-
merswilfolgende Daten vor (vgl. S. 4):

Himieiskarh dicht übeöaute Geti€te, Kanton Luzern

Gef;ahrenkarte Rörnerswil mit technischenr Bedctrt und Anhang vom
19-09.2007

Karte der Rinnsale im Sirure der amüichen Vennecsurq vom 28.05.2018

Neu resp. gemäss Raumplanungsbericht vom 17. Dezember 2020 liegt nun
plötzlich auch noch ein Gutachten der Hodel Landschaftsarchitektur zur Puffer-



zonenausscheidung Baldeggersee vor, welches aber offenbar bereits am 27
Februar 2020 erstellt wurde (vgl. S. 4):

Hinweiskarte dicht uberbaute Gebietq Kanton Luzern

Gefahrenkarte Römerswil mit technischem Bericht und Anhang vom

1e.09.2007

Kartp der Rinnsale im Sinne der amtlichen Vermessung vorn 28 06,2018

Gutachten Hodel Landsthaftsarchitektu r vom 27 .O2.202A anr Pufferzonen'

ausrcheidung Baldeggersee

Diese nachträgliche Ergänzung der Grundlagen ohne eine erneute öffentliche
Auflage ist meines Erachtens nicht zulässig, stützt sich die Gemeinde bei der
Festlegung des erweiterten Gewässerraums doch zur Hauptsache auf ebendie-
ses Gutachten. Alljene Bürger, welche im Rahmen der öffentlichen Auflage kei-
ne Einsprache erhoben hatten, haben somit gar keine Kenntnis von diesem (of-
fenbar sehr wichtigen) Dokument. Unzulässig ist meiner Ansicht nach sodann
auch die Art und Weise, wie dieses Gutachten zustande kam. So wurde von
Herrn Roger Hodel am 13. Februar 2020 (unter anderem) auf meinem Grund-
stück Nr. 411, GB Römerswil, eine Begehung durchgeführt, ohne dass ich dazu
eingeladen worden wäre. lch hatte somit keine Gelegenheit, Hern Hodel mein
Grundstück sowie dessen Bewirtschaftung durch mich zu zeigen. lch frage mich
auch, wie Herr Hodel im Februar, im Winter, überhaupt festgestellt haben will,
wie ich mein Grundstück das Jahr über bewirtschafte. lch verlanqe daher. dass
diese B_eoehuno wiederhol! und mit einem behördliqhen Auoenschein verbunden
wird.

Auch sonst bin ich mit dem genannten Gutachten nicht einverstanden: Dass auf
meinem Grundstück Nr. 411, GB Römerswil, kein wirkungsvoller Schutz gegen
Stoffeintrag vorhanden sein soll, ist unzutreffend. Wie an der obgenannten <<Ein-

spracheverhandlung> erwähnt, bewirtschafte ich auf diesem Grundstück bereits
heute resp. seit Jahren einen Uferstreifen von 15 m ausschliesslich extensiv. Auf
der übrigen Fläche produziere ich Heu, baue also kein Gemüse etc. an. Auch
lasse ich seit 20 Jahren sporadisch das Sickerwasser in den Drainagen auf mei-
nen Pazellen auf seinen Phosphorgehalt untersuchen. Wie frühere Proben weist
auch die letäe Probe vom 12. Oktober 2020 auf meinem Grundstück Nr. 411, GB
Römerswil, einen Phosphorgehalt von nur 20 mg/m3 auf (vgl. den beiliegenden
Prirfbericht vom 23. Oktober 2020). Verglichen mit dem Gehalt im Baldeggersee
von derzeit 27 mg/m" weist mein Grundstück Nr. 411, GB Römerswil, also sogar
deutlich weniger Phosphor auf. Von einem Phosphoreintrag ab diesem Grund-
stück in den Baldeggersee kann also keine Rede sein. Hinzu kommt, dass das
Wiesland auf meinem Grundstück Nr. 411, GB Römerswil, gar nicht über-
schwemmt werden kann, da es um Einiges höher liegt als der Seespiegel (vgl.
die beiliegende Oberflächenabflusskarte). Alles in allem gibt es somit keinen
sachlichen Grund, um auf diesem Grundstück einen erweiterten Gewässerraum
auszuscheiden. Ein solcher wäre klar unverhältnismässig und deshalb nicht rech-
tens.

4. Zu beachten ist weiter Folgendes: Gemäss dem Abschnittsplan, welcher dem
genannten Gutachten beigelegt ist, befindet sich mein Grundstück Nr. 411, GB
Römerswil, je zur Hälfte in den Abschnitten 9 und 10, wobei sich im Abschnitt 10
hauptsächlich das Grundstück Nr. 410, GB Römerswil, befindet:
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lm Abschnitt 9 wird die <aktuelle Nutzung der an das Moorbiotop angrenzenden
Fläche> von Herrn Hodelwie folgt beurteilt:
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lm Abschnitt 10 nahm Herr Hodeldie folgende Beurteilung vor:
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ln beiden Abschnitten wurden von Herrn Hodel gemäss den obenstehenden
Auszügen offenbar nur die ersten 30-70 m angeschaut. Die Art und Weise, wie
der auf meinem Grundstück vorgesehene Gewässerraum resp. die ersten 25 m
bewirtschaftet werden, floss also nicht in das Gutachten ein, obschon diese doch
eigentlich am wichtigsten sein sollte. Dafür soll auf meinem Grundstück Nr. 411,
GB Römerswil, aber ein Gewässerraum ausgeschieden werden, dessen Breite
sich zu einem Grossteil nach der Bewirtschaftung der ersten 30-70 m des an-
grenzenden Grundstücks Nr. 410, GB Römerswil, richtet, auf welche ich gar kei-
nen Einfluss habe. Oder anders gesagt: Selbst wenn ich mein gesamtes Grund-
stück nur noch extensiv bewirtschaften wtirde, wäre in diesem Bereich gemäss
Herrn Hodel also ein erweiterter Gewässerraum von mehr als 15 m auszuschei-
den. Dass dies aber nicht sein kann, liegt auf der Hand. Komisch finde ich auch,
dass der <<Zuschlag> im Abschnitt 10 ebenfalls 15 m beträgt, obschon dieser Ab-
schnitt nach der Meinung von Herrn Hodel deutlich intensiver bewirtschaftet wird.
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5. An der obgenannten <Einspracheverhandlung> wurde mir sodann erstmals mit-
geteilt, dass für die Gewässerraumbreite auf meinem Grundstück Nr. 411, GB
Römerswil, die in diesem Bereich ausgeschiedene Reservatsfläche massgebend
sein soll. lm öffentlich aufgelegten Raumplanungsbericht vom 19. Mai 2020 war
von dieser Fläche aber noch gar keine Rede. Diese nun nachträglich als Haupt-
grund für den erweiterten Gewässerraum anzugeben, halte ich nicht für zulässig.
Hinzu kommt, dass in der Nachbargemeinde Hochdorf, in welcher ebenfalls der-
artige Reservatsflächen entlang des Baldeggerseeufers ausgeschieden sind,
gleichwohl Gewässerräume von nur 15 m Breite ausgeschieden werden konnten
(vgl. den nachfolgenden Auszug aus dem Teilzonenplan Gewässerraum für die
Urnenabstimmung vom 29. November 2020):

\\
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Und dies, obschon die betreffenden Grundstücke nicht anders bzw. extensiver
bewirtschaftet werden als jene in der Gemeinde Römerswil. Eine solche Un-
gleichbehandlung ist ebenfalls nicht zulässig. lm Gegenteil deutet sie sogar dar-
auf hin, dass vorliegend keine überwiegenden lnteressen des Natur- und Land-
schaftsschutzes im Sinne von Art. 41b Abs. 2 Bst. c der Gewässerschutzverord-
nung (GSchV) gegeben sind, mit welchen sich eine Erhöhung der Gewässer-
raumbreite rechtfertigen liesse.

6. Schliesslich bin ich nach wie vor der Ansicht, dass beim Neuhusbach auf die
Festlegung eines Gewässerraums resp. einer <Grünzone Gewässerraum Gr-G>
zu verzichten ist (vgl. dazu auch Art. 41a Abs. 5 GSchV). Dass die Gemeinde
hier - trotz erneuter Überprüfung - nach wie vor einen Gewässerraum ausschei-
den will, kann ich nicht verstehen.
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Besten Dank für lhre geschätzte Kenntnisnahme und lhr Entsprechen

Freundliche Grüsse

trKK
Beilagen:
- Prüfbericht vom 23. Oktober 202O, in Kopie
- Oberflächenabflusskarte, in Kopie
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UFAG LABORATORIEN AG Telefon +41 58 434 43 00
Kornfeldstrosse 4 ldefox +41 58 434 43 0l
Postfoch info@ufogJoborotorien,ch
CH62 l0 Sursee www.ufogJoborotorien.ch

Prüfbericht Auftrags-Nr

UFAGOLABORATORIEN

20-20197 Seite 2 von 2

Eingang: 12.'10.20 Erledigt 23.10.20

Auftraggeber: KdNr.21522
Herr Josef Naef
CH-6283 Baldegg

Position: 1

Proben-Nr.: 20-20197-001
Probename: Seewasser D
Menge: 500 ml
Oberfl. Temp. beiEing. in 12
"C:

I &, ,? *J.e 4 P*,, Q-r4a

Cod6 - Methode, Messtechnik

Parameter

Anionen

ISONFOT0o9 - EN ISO 6878, nach Aubchluss, ['1
Phosphor gesamt

BG/NG
Höchstwert (LOO / LOD)Resultat Einheit Spezifikation Richt-/Tol.w.

0.02 mg/l

nn = nicht nachweisbar (unterhalb NG)
nb = nichl beslimmbar (unterhalb BG)

NG = Nachweisgrenze
BG = Bestimmungsgrenze

KBE = Kolonienbildende Einheiten
TS = Trockensubstanz

Legende:

R6port-lD: D1652202 I 23.10.2O 1O:A4
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Obe rfl ä che n abfl u ss ka rte
Ausdruck www geoportal.lu.ch
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Verkehr und lnfrastruktur (vif)
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Verbindlich sind sinzig die von der zuständigon Stdle abgegebenen P!äne. Massstabsabweicfiungsn in der Karte sind möglich.
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